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Wehrsport

Sportärztliche Untersuchungen für die ausserdienstliche Tätigkeit
Für die Teilnahme an den Wettkämpfen der Truppe wird ein ärztlicher Tauglich-
keitsausweis verlangt. Dieser ist bis anhin in der Regel durch die Zivilärzte aus-
gestellt worden, an welche der Bund jährlich 150 000 bis 170 000 Franken für
die entsprechenden Untersuchungen ausgerichtet hat.

Im Zuge der Sparmassnahmen des Bundes wird nun nach Mitteilung des Unter-
Stabschefs der Gruppe für Ausbildung für die sportärztlichen Untersuchungen
folgende Neuregelung getroffen:
1. Sportärztliche Untersuchungen zur Erlangung des «Ärztlichen Tauglichkeits-

ausweises für Training und Wettkampf» (2 fahre Gültigkeitsdauer) wz/Tre«
grazzztoz&A z'ot D/e/zjZ (Schule, Kurse) durch den Truppenarzt durchgeführt
werden.

2. Nur in begründeten Ausnahmefällen, wie Zeitnot, keine Dienstleistung usw.,
darf der Zivilarzt hiefür aufgesucht werden.

3. Zusätzliche Abklärungsuntersuchungen gehen zu Lasten des Wehrmannes.

4. Nur diensttaugliche Inhaber eines gültigen ärztlichen Trainingsausweises dür-
fen an ausserdienstlichen Wettkämpfen der HE, Br und Rgt teilnehmen.

5. Die Truppenkommandanten informieren die voraussichtlichen Wettkampfteil-
nehmer in diesem Sinne und organisieren die Durchführung der Untersu-
chungen.

Diese Regelung tritt sofort in Kraft.

Termine

20. November 12. Nachtpatrouillenlauf UOG
Zürichsee rechtes Ufer Ort: geheim

27. / 28. November 24. Zuger Nachtorientierungslauf
der OG Kanton Zug

4. / 5. Dezember 20. Berner Distanzmarsch
(siehe «Der Fourier» Oktober 1976)

12. Dezember 19. Rigi-Militärskilauf
15. / 16. Dezember 8. Jahresrapport der militärischen

Dachverbände

Zug

Worb

Rigi-Klösterli

Brugg
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